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Examiner Differences Document

3

https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads

https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/aircrew#group-easa-downloads


Florian Vogt 08.11.2025

Automatische Validierung
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Aktualisierung der EASA Form 207
Vom 05.02.2025
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Luftfahrt Bundesamt - Lizenzierung -
Berichte des Prüfers

Aktualisierung CR / TR non complex vom 
15.08.2025

Berichte der prüfenden Person
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Umstellung der Lizenzierung – Einführung SET
Mit Änderung der EASA Class and Typerating & Endorsement List wurde seitens EASA die 
bisher praktizierte Ausweisung separater SET-Berechtigungen zugunsten einer 
gemeinsamen SET-Klassenberechtigung aufgegeben. 
Insoweit die Neuausstellung einer Pilotenlizenz vorgenommen wird, werden bisherige SET-
Berechtigungen daher in eine zentrale SET (Land) bzw. SET (Sea) Klassenberechtigung 
überführt.

Hinweis nur für LBA-Lizenzen:
Zusätzlich haben Prüfer über die Allgemeinverfügung vom 01.04.2025 die Ermächtigung 
erhalten, SET (Land) bzw. SET (Sea) Berechtigungen per Handeintrag im Zuge eines 
Verlängerungs- oder Erneuerungsereignisses einzutragen.

Umstellung der Klassenberechtigung SET
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https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/L/L3/02_26_AllgVerf_Handeintrag_SET.html?nn=615022
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End-of-year milestone on phase-out of halon extinguishers | EASA

Am 31. Dezember 2025 erreicht die Luftfahrtgemeinschaft einen ersten wichtigen 
Meilenstein in der Gesetzgebung zum Schutz der Ozonschicht: Ab diesem Datum müssen 
Luftfahrzeuge mit halonfreien tragbaren Feuerlöschern ausgerüstet sein. 

Gemäß Artikel 9 und Anhang V der Verordnung (EU) 2024/590 müssen alle in Betrieb 
befindlichen Luftfahrzeuge, die in der EU registriert sind oder von einem in der EU 
registrierten Betreiber betrieben werden, mit halonfreien tragbaren Feuerlöschern 
ausgerüstet sein.
Halone dürfen nicht mehr in tragbaren Feuerlöschern verwendet werden, die dem Schutz 
von Flugzeugkabinen und Besatzungsräumen dienen.

HALON-Feuerlöscher
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Was ist erlaubt:
Teilnahme an Briefings, Bodenunterricht, Theorieteilen, Simulatorübungen.

Was ist nicht erlaubt:
Trainingsflüge, Auffrischungsschulungen und Bfeähigungsüberprüfungen, Dual- oder 
Soloflüge im Rahmen von Training oder Prüfung.

FCL.040 Ausübung der mit Lizenzen verbundenen Rechte
Die Ausübung der mit einer Lizenz verbundenen Rechte hängt davon ab, ob die in dieser 
Lizenz gegebenenfalls enthaltenen Berechtigungen und das den ausgeübten Rechten 
entsprechende Tauglichkeitszeugnis gültig sind.

Ungültiges Tauglichkeitszeugnis bei Verlängerung / Erneuerung
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Frühere Erfahrungen als PIC in dreiachsgesteuerten Luftsportgeräten können berücksichtigt 
werden, sofern das Luftfahrzeug der Definition der jeweiligen Luftfahrzeugkategorie nach 
diesem Anhang (Teil-FCL) entspricht.

Max. 50% der Flugausbildungszeit zum Erwerb und auf Basis einer Beurteilung durch die 
DTO oder ATO.

Anrechnung von Erfahrungen auf Luftsportgeräten beim LAPL - FCL.110.A

10
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Antragsteller für den Erwerb einer PPL(A) erhalten Anrechnungen für eine bereits 
absolvierte LAPL(A)-Ausbildung.

LAPL(A)-Inhabende mit mindestens 45 Stunden Gesamtflugzeit in Flugzeugen oder TMG 
müssen insgesamt folgendes nachweisen:

• 40 Stunden Flugunterricht

• Davon 21 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer 

• davon 5h mit FI(A) PPL

• Davon 10 Stunden FI(A) PPL überwachter Alleinflug, 

• davon mindestens 5 Stunden Allein-Überlandflug mit mindestens einem 
Überlandflug von mindestens 270 km (150 NM), vollständig abgeschlossene 
Landungen auf zwei anderen Flugplätzen als dem Startflugplatz

LAPL-Anrechnung auf PPL – FCL.210.A

11
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Antragsteller für den Erwerb einer PPL(A) erhalten Anrechnungen für eine bereits 
absolvierte LAPL(A)-Ausbildung.

• LAPL(A)- und PPL(A)-Ausbildung insgesamt 45 Stunden Flugunterricht

• Davon 25 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer 

• davon 5h mit FI(A) PPL

• Davon 10 Stunden durch FI(A) PPL überwachter Alleinflug, 

• davon mindestens 5 Stunden Allein-Überlandflug mit mindestens einem 
Überlandflug von mindestens 270 km (150 NM), vollständig abgeschlossene 
Landungen auf zwei anderen Flugplätzen als dem Startflugplatz

LAPL-Ausbildungsupgrade auf PPL – FCL.210.A
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Individuelle Bedürfnisse – Aber mindestens folgende Übungen:

Verpflichtende Übungen für LAPLer in PPL-Upgrade-Ausbildung

08.11.202513
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Antragsteller können die im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs für 
Nachtflugberechtigungen nach Punkt FCL.810 Buchstabe a Nummer 1 Ziffer ii zu 
absolvierende Flugzeit als Teil der 45 Stunden Flugunterricht absolvieren, sofern sie vor 
Beginn der Nachtflugberechtigungsausbildung eine grundlegende 
Instrumentenflugausbildung absolviert haben.

Bezug auf die Übungen 18a bis 19, insbesondere 18c (Radio navigation) und 19 (Basic 
instrument flight) des Trainingssyllabus.

Bitte auf die max. 6 Monate Ausbildungsdauer achten!

Nachtflugausbildung im Rahmen des PPL-Erwerbs – FCL.210.A

14
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FCL.035 – Anrechnung von Flugzeit auf Annex I Luftfahrzeugen
• Nur für Verlängerungsvoraussetzungen und für den Erwerb einer LAPL!

• alle Stunden (inkl. Starts und Landungen) für die Verlängerungsvoraussetzungen

• Alle Stunden (inkl. Starts und Landungen) auf Luftsportgeräten, welche einem SEP (same 
category and class) entsprechen, können für SEP angerechnet werden.

• Gleiches gilt für TMG

 ABER: Keine Anrechnung von Zeiten auf Ultraleichtflugzeugen auf TMG-Zeiten!

• Auffrischungsschulung muss dann auf SEP (D-ECHO) oder TMG (D-KILO) erfolgen

• Neues Formular beachten, für die Meldung über eine erfolgte Verlängerung der 
Klassenberechtigung für PPL / CPL / MPL / ATPL (A) (NfL 2021-1-2238)

Anrechnung von Stunden auf Luftsportgeräten im Motorflug

15
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FCL.060
Flugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrzeuge mit vertikaler Start- und Landefähigkeit und 
Luftschiffe. Ein Pilot darf ein Luftfahrzeug im gewerblichen Luftverkehr oder zur 
Beförderung von Fluggästen nur betreiben:

als PIC oder als Kopilot, sofern er in den vorangegangenen 90 Tagen mindestens drei 
Starts, Landeanflüge und Landungen in einem Luftfahrzeug desselben Musters oder 
derselben Klasse oder in einem FFS, der dieses Muster oder diese Klasse nachbildet, als 
steuernder Pilot absolviert hat. Die drei Starts und Landungen müssen entsprechend den 
Rechten des Piloten im Betrieb mit mehreren Piloten oder einem Piloten absolviert werden 
und
DUAL bleibt möglich

Motorflug - Mitnahme von Fluggästen – 90 Tage Regelung

08.11.202516
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als PIC bei Nacht, wenn er

i) in den letzten 90 Tagen mindestens einen Start, Landeanflug und Landung bei Nacht als 
steuernder Pilot in einem Luftfahrzeug desselben Musters oder derselben Klasse oder in 
einem FFS absolviert hat, der dieses Muster oder diese Klasse nachbildet, oder

ii) eine gültige IR besitzt;

Achtung: BIR gilt nicht!
Grund FCL.835 Basis-Instrumentenflugberechtigung (BIR): Die mit einer BIR verbundenen 
Rechte dürfen nachts nur ausgeübt werden, wenn der Pilot eine Nachtflugberechtigung 
nach Punkt FCL.810 innehat.

Motorflug - Mitnahme von Fluggästen – 90 Tage Regelung

08.11.202517
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Alle bestehenden Lizenzen beinhalten PPL/LAPL-Rechte

• Verlust Medical I  PPL-Rechte können weiter ausgeübt 
werden

• Verlust Medical II  LAPL-Rechte können weiter ausgeübt 
werden

• Nutzung der LAPL-Rechte bei Fortbestehen der PPL-
Pflichten!

LAPL-Rechte mit PPL

Informationsblatt verfügbar

08.11.202518
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Als PPL(A)-Inhaber:in dürfen Sie weiterhin
• einmotorige Land- und Wasserflugzeuge SEP(land/sea)
• Reisemotorsegler - TMG 

mit max. 2 to. MTOM mit max. 4 PoB als PIC fliegen (FCL.105.A).

Die Berechtigungen Nachtflug – Night, Schleppberechtigungen ST(A) und ST(TMG) sowie 
BT(A) und BT(TMG), Bergflug – Mountain und Kunstflug – Aerobatic können ebenfalls 
weiter-hin genutzt werden.

Allerdings dürfen Sie keine Rechte als Lehrberechtigte:r oder Prüfer:in wahrnehmen. Alle 
Klassen- und Musterberechtigungen mit Ausnahme der zuvor genannten dürfen nicht mehr 
geflogen werden. Auch die Instrumentenflugrechte – IR, EIR, BIR ruhen.

PPL mit LAPL-Rechten

08.11.202519
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Vorteile:
• Kein Lizenztausch erforderlich
• > 50. Lebensjahr: mit LAPL-Tauglichkeit nur alle 24 Monate zur 

Tauglichkeitsuntersuchung

Hürden:
• Es gelten unmittelbar die LAPL-Rechte – ABER weiterhin PPL-Pflichten
• Bei Ablauf der Berechtigungen ist eine Erneuerungen erforderlich

• Achtung: SEP und TMG müssen separat mit einer Befähigungsüberprüfung erneuert werden.

• Keine Verlängerungsmöglichkeit ruhender Rechte
• Keine Ausübung der Rechte in Drittstaaten, da nicht ICAO-konform

PPL mit LAPL-Rechten

08.11.202520
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - LAPL(A)

Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung:
Inhaber einer LAPL(A) dürfen die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur ausüben, wenn 
sie in den letzten 2 Jahren als Flugzeug- oder TMG-Piloten eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt haben:
• Sie haben mindestens 12 Flugstunden als PIC, mit Fluglehrer oder allein unter Aufsicht 

eines Lehrberechtigten absolviert, einschließlich:
• 12 Starts und Landungen
• einer Auffrischungsschulung von mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit einem 

Lehrberechtigten und zu dessen Zufriedenheit, wobei dieser diejenigen Flugübungen 
auswählen muss, die es dem Antragsteller ermöglichen, seine Befähigung zum 
sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs und zur Anwendung normaler, anormaler 
Verfahren und Notverfahren aufzufrischen;

 Nachweis über Flugbuch – kein Lizenzeintrag
22
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Beispielrechnung zu den Ausübungsvoraussetzungen

LAPL – Flugzeuge - FCL.140.A LAPL(A) — Anforderungen hinsichtlich der 
fortlaufenden Flugerfahrung 

2 Jahre

01.02.22 11.05.23 31.01.24

1h Auffrischungsschulung1h Flugzeit
1 Start /
Landung

2 Jahre

01.02.2402.02.22

10 h Flugzeit
11 Starts und Landungen

Es fehlt nun 1h Flugzeit 

08.11.202523
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1. Sie haben mindestens 12 Flugstunden als PIC, mit Fluglehrer oder allein unter Aufsicht 
eines Lehrberechtigten absolviert, einschließlich

i) 12 Starts und Landungen,

ii) einer Auffrischungsschulung von mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit einem 
Lehrberechtigten und zu dessen Zufriedenheit, wobei dieser diejenigen Flugübungen 
auswählen muss, die es dem Antragsteller ermöglichen, seine Befähigung zum sicheren 
Betrieb des Luftfahrzeugs und zur Anwendung normaler, anormaler Verfahren und 
Notverfahren aufzufrischen;

Anforderungen an die Auffrischungsschulung wurden konkretisiert.

LAPL-Ausübungsvoraussetzungen – Anforderungen an die 
Auffrischungsschulung - FCL.140.A

24
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - LAPL(A)

08.11.202525

Bevor das Flugtraining stattfindet, sollte der Fluglehrer ein Briefing mit dem Bewerber 
durchführen. Dieses Briefing sollte eine Besprechung der folgenden Punkte beinhalten:
1. TEM (Threat and Error Management) mit besonderem Schwerpunkt auf der 

Entscheidungsfindung bei Begegnung mit ungünstigen Wetterbedingungen oder 
ungewolltem Einflug in Instrumentenflugbedingungen (IMC);

2. Navigationsflugtechniken und deren Anwendung;

3. Übungen (siehe nachfolgend).
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Es wird empfohlen, dass das Vorflugbriefing vor einem Auffrischungstraining oder einer 
Befähigungsüberprüfung gemäß Punkt FCL.140.A zwischen dem Piloten und dem Fluglehrer 
oder Prüfer (je nach Fall) Elemente enthält, die darauf abzielen, das 
Sicherheitsbewusstsein des Piloten in Bezug auf das sichere Fliegen von Flugzeugen oder 
TMGs (je nach Anwendbarkeit) zu stärken, wie in GM2 FCL.740.A beschrieben.

Anforderungen an die Auffrischungsschulung - LAPL(A)

08.11.202526
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - LAPL(A)

08.11.202527

Die Trainingsinhalte sollten auf den Übungsinhalten der Befähigungsüberprüfung
basieren, soweit sie vom Fluglehrer als relevant erachtet werden und abhängig von der 
Erfahrung des Bewerbers.

In jedem Fall sollte der Fluglehrer Szenarien aus der folgenden Liste auswählen und die 
entsprechenden Erkennungs- und Erholungsübungen in das Flugtraining einbeziehen:
1. Strömungsabriss (Stall) in sauberer Konfiguration
2. Annäherung an den Strömungsabriss in einer Sinkkurve mit Querneigung, bei Anflugkonfiguration und 

Leistung;
3. Annäherung an den Strömungsabriss in Landekonfiguration und Leistung;
4. Annäherung an den Strömungsabriss in Steigkurve mit Startklappenstellung und Steigleistung;
5. Simulierter vollständiger oder teilweiser Leistungsverlust des Motors in verschiedenen Flugphasen.
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - LAPL(A)

Ausschließliche Dokumentation im Flugbuch von Bewerber:innen!
Es gibt keine Verpflichtung des:der Lehrberechtigten zur Bescheinigung bei mangelhafter 
Leistung.

08.11.202528
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PPL-Verlängerung – Anforderungen FCL.740.A
eine Auffrischungsschulung von mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit einem 
Lehrberechtigten (FI) oder einem Lehrberechtigten für Klassenberechtigung (CRI) 

und zur Zufriedenheit des FI bzw. CRI, 

wobei dieser diejenigen Flugübungen auswählen muss, die es dem Antragsteller 
ermöglichen, seine Befähigung zum sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs und zur 
Anwendung normaler, anormaler Verfahren und Notverfahren aufzufrischen.

 Vorzeitige Verlängerung nur mit Befähigungsüberprüfung!

Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

30
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Der Auffrischungsschulungsflug soll auf den Übungsinhalten der Befähigungsüberprüfung 
basieren, soweit sie vom Fluglehrer als relevant erachtet werden und abhängig von der 
Erfahrung des Bewerbers.
Bevor der Flug stattfindet, sollte der Fluglehrer ein Briefing mit dem Bewerber 
durchführen. Dieses Briefing sollte eine Diskussion über alle folgenden Punkte enthalten:

1. TEM (Threat and Error Management) mit besonderem Schwerpunkt auf 
Entscheidungsfindung bei Begegnung mit ungünstigen Wetterbedingungen oder 
ungewolltem Einflug in Instrumentenflugbedingungen (IMC);

2. Navigationstechniken und deren Anwendung;
3. Erholungsstrategien für verschiedene Strömungsabrissszenarien;

AMC1 FCL.740.A(b)(1)(ii)(C) Revalidation of class and type ratings — aeroplanes

Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

08.11.202531
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

08.11.202532
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Handeintrag zur Verlängerung gemäß:

NfL 2025-1-3633 vom 08.10.2025

Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

Formel: Gültigkeitsdatum – 1 Jahr + 1Tag = frühester Beginn

08.11.202533
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

Grundsätze für Handeinträge:
• Nur der:die Lehrberechtigte, welche:r die Auffrischungsschulung durchgeführt hat, darf 

den Handeintrag vornehmen.
• Der Handeintrag kann auch später erfolgen, bspw. weil der:die Pilot:in noch nicht die 12h 

zusammen hat. 
• Die Auffrischungsschulung wird daher auch immer im Flugbuch des:der Pilot:in

dokumentiert, sofern „bestanden“.
• Erst bei Vorliegen aller Voraussetzungen darf der Handeintrag erfolgen und wird der 

Bericht hierüber an die zuständige Behörde übermittelt.
• Es gibt keine Verpflichtung des:der Lehrberechtigten zum Handeintrag in die Lizenz oder 

zur Bescheinigung im Flugbuch.
Achtet auf die korrekte Angabe des Gültigkeitszeitraums! 
Siehe hierzu den Exkurs der Landesluftfahrtbehörde Bremen

34
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

SEP (LAND) PIC         31.12.2020                   - 31.12.2022        DE.FCL.54321             XY

TMG PIC                     31.12.2020                   - 31.12.2022        DE.FCL.54321             XY

Ende des Monats

Datum der Erfüllung der 
Voraussetzungen

Lizenznummer FI

Eine Zeile je Berechtigung

08.11.202535
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Anforderungen an die Auffrischungsschulung - PPL(A)

Zusätzliche Dokumentation im Flugbuch von Bewerber:innen!

08.11.202536
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Luftverkehrssicherheitsplan
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SSP
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https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftve
rkehrssicherheit/luftverkehrssicherheit.html

• Grundsätze und Leitlinien der 
Luftverkehrssicherheit, Ziele und Ressourcen

• Risikomanagement
• Gewährleistung der Sicherheit
• Förderung der Sicherheit, Kommunikation

Das deutsche 
Luftverkehrssicherheitsprogramm 
ist die Beschreibung eines 
Sicherheitsmanagementsystems 
auf nationaler Ebene. 

Als Mitglied der ICAO ist 
Deutschland zur Implementierung 
eines solchen Programms 
verpflichtet.

https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehrssicherheit/luftverkehrssicherheit.html
https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehrssicherheit/luftverkehrssicherheit.html
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GPAS
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https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehrssicherheit/luftverke
hrssicherheit.html

Der nationale Luftverkehrssicherheitsplan 
(Deutscher Plan für Luftverkehrssicherheit, GPAS) 
beschreibt konkrete Maßnahmen, um
• die Luftverkehrssicherheit stetig zu verbessern
• aktuelle Themen, Gefährdungen sowie Risiken 

zu adressieren. 

Bei der Erstellung dieses Plans orientiert sich 
Deutschland am Globalen Plan für Flugsicherheit 
(Global Aviation Safety Plan – GASP) der ICAO und 
dem „European Plan for Aviation Safety“, der 
regelmäßig von der EASA veröffentlicht wird.

https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehrssicherheit/luftverkehrssicherheit.html
https://www.bmv.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehrssicherheit/luftverkehrssicherheit.html
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Meldung von Ereignissen
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Europäische Rechtsgrundlagen

Verordnung (EU) Nr. 996/2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und 
Störungen in der Zivilluftfahrt. Diese Verordnung gilt für Sicherheitsuntersuchungen von 
Unfällen und schweren Störungen und gibt eine beispielhafte Aufzählung von schweren 
Störungen. Sie regelt also die Meldung an die nationalen Unfalluntersuchungsstellen und 
definiert Ereignisse. 

Verordnung (EU) Nr. 376/2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt. Diese Verordnung gilt für Ereignisse und andere 
sicherheitsbezogene Informationen betreffend zivile Luftfahrzeuge. Sie gilt neben der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 und regelt die Meldepflicht von Organisation in Bezug auf 
Ereignisse. 

08.11.202542
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Nationale Rechtsgrundlagen

Nationale Rechtsgrundlagen 
§ 7 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) 
Regelt die Meldepflicht an die BFU mit Bezug auf schwere Störungen und Unfälle. 
§ 9 Luftverkehrsordnung (LuftVO) 
Regelt die Meldung von sicherheitsrelevanten Ereignissen an das LBA. 

Bekanntmachungen
NfL 2-437-18, Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes über die Meldung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt
NfL 1-915-16, Weg für Meldungen über Luftfahrzeugannäherungen an die Aircraft Proximity
Evaluation Group (APEG) 
NfL 1-703-16, Anzeige von Zusammenstößen von Luftfahrzeugen mit Vögeln 

08.11.202543
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Meldeverfahren Unfall - BFU
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Meldung unverzüglich und immer separat
Meldung eines Unfalls oder einer schweren 
Störung beim Betrieb eines Luftfahrzeugs nach 
§ 7 LuftVO und Artikel 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010.

Die Meldung kann alternativ telefonisch, per 
FAX oder per E-Mail an ops@bfu-
web.de übermittelt werden.

Immer zusätzlich an das LBA

mailto:ops@bfu-web.de
mailto:ops@bfu-web.de
mailto:ops@bfu-web.de


Florian Vogt

Ereignismeldung

Die Verordnung (EU) Nr. 376/2014 regelt die Meldung von Ereignissen in der Luftfahrt. 
Ein Ereignis kann dabei alles Mögliche sein, die Verordnung spricht von einem 
“sicherheitsbezogenen Vorkommnis, das ein Luftfahrzeug, seine Insassen oder Dritte 
gefährdet bzw. – bei Ausbleiben von Abhilfemaßnahmen oder bei Nichtbeachtung –
gefährden könnte.” 
Dabei wird zwischen meldepflichtigen Ereignissen und solchen, die freiwillig gemeldet 
werden können, unterschieden.

Alle Ereignisse und Störungen in der Zivilluftfahrt müssen der zuständigen Behörde 
gemeldet werden. Als zuständige sind in Deutschland aktuell das Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA) und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) benannt.

Achtung: Ggf. separate Meldeverpflichtungen über Zeugnisse, Genehmigungen etc.

08.11.202545
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Ereignismeldung

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 
meldepflichtig sind.

Anhang V 

08.11.202546

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02015R1018-20220125
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Meldeverfahren – Ereignisse - LBA
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ECCAIRS2 | Report an Occurrence

https://e2.aviationreporting.eu/reporting
https://e2.aviationreporting.eu/reporting
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Meldung von Ereignissen in der Allgemeinen Luftfahrt

Rundschreiben des Sachgebietes B33 Ereignismeldungen vom 10.03.2023

08.11.202548

https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B33_Ereignismeldungen/Rundschreiben/26_RS_B33_2020_01.html?nn=2091096
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Ereignismeldung - Luftsportgeräte
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Meldung von Ereignissen - LBA
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Website:
Luftfahrt Bundesamt - Ereignismeldungen

Flyer

https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Ereignismeldungen/Functions_Kacheln/Ereignismeldungen_kacheln_node.html
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Ereignismeldungen/Functions_Kacheln/Ereignismeldungen_kacheln_node.html
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Ereignismeldungen/Functions_Kacheln/Ereignismeldungen_kacheln_node.html
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/SBl/SBl3/Publikationen/Flyer/Flyer_Ereignismeldungen.html?nn=615956
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Meldeverfahren weitere Ereignisse
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Meldeverfahren BAF – Luftfahrzeugannäherungen und Zwischenfälle

AIRPROX-Vorfälle, die in der APEG bewertet werden sollen, sind zusätzlich über das 
Formblatt zu melden.
Alternativ wurde die Möglichkeit geschaffen, dass bei Eingabe einer entsprechenden 
Meldung in das Aviation Reporting Portal zu Beginn nach Ausfüllen der Überschrift 
(„Headline“) ausgewählt werden kann, ob das Ereignis zusätzlich zur Meldung an die 
Behörden auch der APEG zugänglich gemacht werden soll. 
Wird dies vom Melder bestätigt, braucht kein separates Formblatt mehr verwendet 
werden.
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Meldeverfahren BAF – Luftfahrzeugannäherungen und Zwischenfälle

Meldeformular über AIP
Teil ENR 1.14-7

occurrence@baf.bund.de

08.11.202553

mailto:occurrence@baf.bund.de
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Meldeverfahren DAVVL - Wildtierschlag

08.11.202554

Zusätzlich sind die Anzeigen von Zusammenstößen von Luftfahrzeugen mit Tieren inklusive 
Vögeln, gemäß den "Richtlinien zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr" vom 
13.02.1974 des Bundesministers für Verkehr dem Verband für biologische Flugsicherheit 
(DAVVL e.V.), zu übermitteln. 

Auf der Internetseite www.davvl.de stehen weitere Informationen zur Verfügung.

http://www.davvl.de/
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Meldeverfahren DAVVL - Wildtierschlag

DAVVL Website
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https://www.davvl.de/
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Meldung von Ereignissen – ATO / DTO

08.11.202556

ORA.GEN.160 Meldung von Ereignissen
a) Im Rahmen ihres Managementsystems muss die Organisation ein System sowohl zur 

freiwilligen Meldung von Ereignissen als auch zur Meldung meldepflichtiger Ereignisse 
einrichten und pflegen. Für Organisationen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem 
Mitgliedstaat haben, muss dieses System die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 
376/2014 und der Verordnung (EU) 2018/1139 sowie der auf der Grundlage dieser 
Verordnungen erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte erfüllen.



Florian Vogt

Meldung von Ereignissen – ATO / DTO
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Compliance Checklist:
Luftfahrt Bundesamt - Rundschreiben - Dokumente - VO376-Compliance-Checklist

https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948
https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B6_Ereignismeldungen/Rundschreiben/27_Pruefliste_VO376.html?nn=615948


Florian Vogt

Fortbildung für Beauftragte für Luftaufsicht

www.wissenschaft-haefen.bremen.de
Florian Vogt

Florian Vogt 08.11.2025

always happy landings!
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